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VORBLATT 
Probleme: 
– In Bereichen des Spielerschutzes und des Werbeverbots sind europarechtliche Anpassungen 

vorzunehmen. Darüberhinaus sind die Vorgaben der Geldwäscherichtlinie 2005/60/EG umzusetzen. 
Ziele und Lösungen: 
– Es sollen europarechtliche Anpassungen erfolgen und die Geldwäschebestimmungen umgesetzt 

werden. Überdies soll bei Video Lotterie Terminals die bestehende Praxis betreffend Jugend- und 
Spielerschutz gesetzlich normiert und weiter ausgebaut werden. 

Alternativen: 
– Keine. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
– Die gesetzlichen Anpassungen erfolgen zum wesentlichen Teil im Hinblick auf europarechtliche 

Vorschriften oder zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie 2005/60/EG. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
– Keine. 
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I. Allgemeiner Teil 
Allgemeine Zielsetzungen: 
Glücksspiel ist ein Thema, das europaweit von Interesse ist, da es die gesellschaftsrechtliche 
Verantwortung des Staates betrifft, somit ordnungspolitisch relevant ist. Der Spielerschutz steht dabei 
immer an erster Stelle; auch die Europäische Kommission legt erhöhtes Augenmerk darauf 
(Vertragsverletzungsverfahren in einigen Staaten). 
Das österreichische Glücksspielgesetz entspricht dabei in seinem Konzept der Installation eines am 
Spielerschutz und der Kriminalitätsabwehr ausgerichteten und verhältnismäßigen Konzessionssystems 
den europarechtlichen Vorgaben, wie sie zuletzt vom EuGH in der Rechtssache Placanica 
zusammengefasst worden sind. Im Bereich des Spielerschutzes und des Werbeverbotes erscheinen 
allerdings punktuelle europarechtliche Anpassungen der bestehenden Rechtslage sinnvoll, um 
Diskussionen mit der Europäischen Kommission über die gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit der 
bisherigen Regelungen zu beenden. 
Folgende Kernbereiche sind in dieser Novelle enthalten: 
– Bei Spielbankbesuchern werden die bisher nur für Inländer geltenden gesetzlichen 

Spielerschutzsstandards auch auf Staatsbürger aus EU/EWR-Staaten erweitert. 
– Konzessionierte ausländische Spielbanken aus EU/EWR-Staaten können für den Vor-Ort-Besuch 

ihrer ausländischen Standorte im Inland werben, wenn die Spielerschutzbestimmungen ihres 
Heimatkonzessionslandes den strengen österreichischen Schutzstandards entsprechen. 

– Die Europäische Geldwäscherichtlinie wird umgesetzt. 
– Bei Video Lotterie Terminals soll die bestehende Praxis betreffend Jugend- und Spielerschutz 

gesetzlich normiert und weiter ausgebaut werden. 
– Um Aufsichtszwecke effizienter erfüllen zu können, soll die Aufsicht Zugriff auf die Einzeldaten der 

Spieler haben. Die Aufsicht über das Glücksspiel unterliegt dabei ihrerseits dem Spielgeheimnis. 
Volkswirtschaftliche Auswirkungen 
Die Gesetzesänderungen verbessern die Akzeptanz der Konsumenten und der Gesellschaft durch erhöhten 
Spielerschutz. Unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in Österreich ergeben sich mit den 
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht. 
Finanzielle Auswirkungen 
Im Saldo sind bei den vorgeschlagenen Maßnahmen keine nennenswerten finanziellen (Folge)Kosten für 
die Finanzverwaltung zu erwarten. 
Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen 
Die Änderungen haben keine messbaren budgetären Auswirkungen. 
Gender Mainstreaming – Auswirkungen auf Frauen und Männer 
Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Männern und Frauen nicht 
zu. 
Auswirkungen auf Verwaltungslasten für Unternehmen 
Es bestehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Informationsverpflichtungen der Unternehmen. 
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II. Besonderer Teil 
Zur Änderung des Glücksspielgesetzes 

Zu Z 1 und Z 9 (§ 12a GSpG): 
Bei Video Lotterie Terminals soll die bestehende Praxis betreffend Jugend- und Spielerschutz gesetzlich 
normiert und ausgebaut werden. Die Zugangskontrolle versehen mit Ausweiskontrolle im Hinblick auf 
Volljährigkeit sowie die Belehrungspflichten sollen verpflichtend sein. Die Regelung soll mit 1.1.2009 in 
Kraft treten. 
Zu Z 2 und 3 (§ 25 Abs. 1, 3, 6 bis 8; § 25a GSpG): 
Das österreichische Glücksspielgesetz wurde im Zuge des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2005/4906 
und 2006/4265 von der Europäischen Kommission einer Überprüfung unterzogen. Dabei hat Österreich 
im Sinne der Rechtssache Placanica die grundsätzliche Konsistenz seines Glücksspielrechts im Hinblick 
auf Spielerschutz und Verhältnismäßigkeit ausführlich begründen und darlegen können. Aus dem 
Verfahren ergeben sich lediglich zwei Anpassungserfordernisse: die bislang auf Inländer beschränkte 
Spielerschutzbestimmung des § 25 Abs. 3 und das Werbeverbot für ausländische Spielbanken. 
§ 25 Abs. 3 stellt bislang nur auf Inländer ab. In Hinkunft sollen auch Staatsbürger des EU/EWR-Raums 
unter ihren Anwendungsbereich fallen. Mit dieser Spielschutzbestimmung, die der Spielbankleitung ein 
stufenweises Warnsystem von der Beratung bis hin zur Sperre vorschreibt und dieses System über die 
zivilrechtliche Einklagbarkeit des Existenzminimums absichert, nimmt Österreich im internationalen 
Vergleich eine Vorreiterrolle ein. An diesem System soll weiterhin festgehalten werden. Es sollen jedoch 
die Bestimmungen für den Rechtsanwender klarer und übersichtlicher gefasst werden. 
Das österreichische Glücksspielgesetz wird in den Bestimmungen für Spielbanken an die RL 2005/60/EG 
(3. Geldwäsche-Richtlinie) mit der Maßgabe der für Kasinos geltenden Sorgfalts- und Meldepflichten 
angepasst. 
Zu Z 4 (§ 27 Abs. 1 GSpG): 
Redaktionelle Berichtigung. 
Zu Z 5 (§ 51 Abs. 2 Z 5 und 6 GSpG): 
Klarstellung, dass das Spielgeheimnis für Aufsichtszwecke gegenüber der Aufsicht nicht gilt. 
Zu Z 6 (§ 52 GSpG): 
Die Bestimmung wurde sprachlich überarbeitet, um sie klarer und verständlicher zu fassen sowie um 
Umgehungen von einzelnen Straftatbeständen entgegenzuwirken. 
In Übereinstimmung mit Europarecht (Rs Placanica) sollen verbotene Ausspielungen weiterhin dann mit 
Verwaltungsstrafe belegt sein, wenn sie zur Teilnahme vom Inland aus angeboten oder veranstaltet 
werden (Z 1). Auch Förderungshandlungen werden in Z 6 ausdrücklich als verwaltungsstrafbar statuiert. 
Unter die Strafbestimmung fallen nach Z 9 schließlich auch das Bewerben von verbotenem Glücksspiel 
sowie die Ermöglichung der Bewerbung, wenn keine Bewilligung durch den Bundesminister für Finanzen 
nach § 56 erteilt wurde. 
Die direkte Annahme von Trinkgeld bei der Durchführung von Ausspielungen ist aus 
ordnungspolitischen Gründen (insb. Unterbindung von Manipulationsanreizen) untersagt (Ausnahme 
Cagnotte gemäß § 27 Abs. 3). Dieses Verbot wird nun in Z 11 auch verwaltungsstrafrechtlich abgesichert. 
In Übernahme der Bestimmung des bisherigen § 56 Abs. 3 GSpG soll die Teilnahme an verbotenen 
Elektronischen Lotterien angesichts der besonderen kriminalitäts- und suchtbezogenen Risken im Bereich 
des Remote Gamblings aus ordnungspolitischen Gründen weiterhin strafbar bleiben (Abs. 3). 
Zu Z 7 (§§ 52a GSpG): 
Redaktionelle Berichtigung. 
Zu Z 8 (§ 56 GSpG): 
Zu Abs. 1: 
Abs. 1 schreibt einen verantwortungsvollen Maßstab für die Werbung von Konzessionären und 
Bewilligungsinhabern fest. Diese Regelung ist eine programmatische Bestimmung des öffentlichen 
Rechts aus ordnungspolitischen Gründen im Interesse des Spielerschutzes, stellt allerdings keine 
Schutzbestimmung im Sinne des § 1311 ABGB dar. Das bedeutet, dass keine schadenersatzrechtliche 
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Klagen auf Verletzungen des § 56 Abs. 1 gestützt werden können. Die Einhaltung des Abs. 1 ist im 
Aufsichtswege zu überwachen. 
Zu Abs. 2: 
Das österreichische Glücksspielgesetz wurde im Zuge des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2005/4906 
und 2006/4265 von der Europäischen Kommission einer Überprüfung unterzogen. Dabei hat Österreich 
im Sinne der Rechtssache Placanica die grundsätzliche Konsistenz seines Glücksspielrechts im Hinblick 
auf Spielerschutz und Verhältnismäßigkeit ausführlich begründen und darlegen können. Aus dem 
Verfahren ergeben sich lediglich zwei Anpassungserfordernisse: die bislang auf Inländer beschränkte 
Spielerschutzbestimmung des § 25 Abs. 3 und das Werbeverbot für ausländische Spielbanken. 
Ungeachtet des Umstandes, dass Österreich im Lichte der Rechtssache Placanica ein Werbeverbot für 
ausländische Glücksspielanbieter weiterhin nicht als gemeinschaftswidrig einstuft, soll dem Wunsch der 
Europäischen Kommission nach einer Adaption der geltenden Rechtslage entsprochen werden. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass jeder Mitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union bzw. im EWR seine 
besondere gesellschaftliche Verantwortung im Glücksspielbereich dadurch wahrnehmen darf, dass er für 
Glücksspiele, bei denen die Teilnahme vom Inland aus erfolgt, auch eine effektive eigene staatliche 
Aufsicht gewährleistet. Reist ein Inländer allerdings physisch in den EU/EWR-Raum und nimmt damit 
nicht mehr vom Inland aus an ausländischen Glücksspielangeboten teil, so ist ihm bewusst, dass er sich 
damit auch auf Vollziehungsebene in die hoheitliche Verantwortung der staatlichen Glücksspielaufsicht 
des anderen Staates begibt. 
Aus seiner gesellschaftlichen Verantwortung heraus muss Österreich für die Zulassung von 
Werbemaßnahmen auf seinem Hoheitsgebiet jedoch weiterhin sicherstellen können, dass eine solche 
Bewerbung nur dann erfolgen darf, wenn für das beworbene ausländische Angebot auf gesetzlicher Ebene 
die gleichen Mindeststandards betreffend Spielerschutz wie in Österreich gelten. 
Durch die Neufassung soll daher die inländische Bewerbung von Standorten von Spielbanken aus dem 
EU/EWR-Raum und einem dortigen Vor-Ort-Besuch zur Spielteilnahme nach Bewilligung durch den 
Bundesminister für Finanzen erlaubt sein. Voraussetzung für die Zulässigkeit der Werbung ist, dass diese 
Spielbanken eine aufrechte Spielbankkonzession im EU/EWR-Raum haben und die gesetzlichen 
Spielerschutzbestimmungen in ihrem Heimatkonzessionsland den inländischen entsprechen. 
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 d
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w
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 o
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 d
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 d
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ag

en
 

w
er

de
n,

 v
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 d
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 o
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 o
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 o
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 d
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 d
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 fü
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e 

en
ts

pr
ec

he
nd

 
ge

ei
gn

et
e 

Fe
rn

be
di

en
un

g)
 m

it 
si

ch
 fü

hr
t o

de
r 

ei
ns

et
zt

, d
ie

 g
ee

ig
ne

t s
in

d,
 

si
ch

 s
el

bs
t 

od
er

 a
nd

er
en

 e
in

en
 S

pi
el

vo
rte

il 
zu

 v
er

sc
ha

ffe
n 

od
er

 d
en

 
Sp

ie
la

bl
au

f 
an

 G
lü

ck
ss

pi
el

ap
pa

ra
te

n 
od

er
 a

n 
G

lü
ck

ss
pi

el
au

to
m

at
en

 z
u 

be
ei

nf
lu

ss
en

; 
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 d
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 d
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 fü
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ei
te

rle
ite

t, 
w
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r g
es

ch
ie

ht
; 

 
 

11
. w
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 d
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, d
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 d
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) D
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r d
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 fü
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 g
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 d
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 D
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 D
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 d
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s d
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 d
ie

 B
er

ei
th

al
tu

ng
 v

on
 E

in
ric

ht
un

ge
n 

zu
r E

in
sa

tz
le

is
tu

ng
 a

n 
au

sl
än

di
sc

he
n 

G
lü

ck
ss

pi
el

en
 a

us
 d
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 d
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 d
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 d
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 b
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 d
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 d
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 d
es

 A
bs

. 1
 i

m
 

In
la

nd
 b

ew
er

be
n,

 w
en

n 
de

m
 B

et
re

ib
er

 d
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 d
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 fü
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 d
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ra
um

es
 

be
st

eh
t, 

di
e 

de
r K

on
ze

ss
io

n 
na

ch
 §

 2
1 

en
ts

pr
ic

ht
, u

nd
 

 
 

2.
 d
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 d
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 d
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